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Elterninformation für das Betriebspraktikum  

Sehr geehrte Eltern, 

auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien des Faches AWT und des Erlasses des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird unsere Schule in der Zeit vom 
 

__________ bis __________ 
 

für die Schüler der ___. Klasse ein Betriebspraktikum durchführen. Die Teilnahme am Be-
triebspraktikum ist für alle Schüler verpflichtend. Ein Anspruch auf ein Arbeitsentgelt besteht 
nicht. 
In diesem Praktikum soll Ihr Kind die Berufs- und Arbeitswelt aus eigener Anschauung ken-
nenlernen und eigene Erfahrungen im Arbeitsprozess sammeln. 
Es soll ihm eine Hilfe zur Berufsfindung und Bewerbung um einen Ausbildungsplatz sein. 
 
Das Betriebspraktikum kann grundsätzlich in allen Bereichen der Industrie, des Handwerks, 
des Handels und Verkehrs, der Landwirtschaft, der Dienstleistungs- und Versorgungsbetriebe, 
der öffentlichen Verwaltung und der sozialen Einrichtungen durchgeführt werden. Es ist auch 
bei der Polizei, dem Bundesgrenzschutz und der Bundeswehr im zivilen Bereich möglich.  
Die Praktikumstellen werden von Schülern und Eltern in Absprache mit Herrn Steffen selbst 
ausgewählt. Wir erwarten vor Praktikumsbeginn eine persönliche Vorstellung im Betrieb. 
Ich bitte, diese Bewerbung um den Praktikumsplatz bis zum __________ abzuschließen und 
unserer Schule das Bestätigungsschreiben eines Praktikumsbetriebes zu übermitteln. 
 
Nach den Richtlinien zur Durchführung von Betriebspraktika dürfen Praktikanten unter 15 Jah-
ren nur bis 7 Stunden täglich, sonst 8 Stunden an fünf Arbeitstagen in der Woche mit leichten 
und für sie geeigneten Tätigkeiten beschäftigt werden, um Einblicke in ausgewählte Bereiche 
der Arbeits- und Wirtschaftswelt zu gewinnen. 
 
Unsere Schüler unterliegen während des Betriebspraktikums der Betriebsordnung. Sie haben 
sich mit einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften des Betriebes vertraut zu machen, Schule 
und Betrieb bei Krankheit zu benachrichtigen und den Anordnungen und Weisungen des Prak-
tikumsbeauftragten Folge zu leisten. 
Für die Dauer des Betriebspraktikums unterliegen die Schüler wie beim Schulbesuch der ge-
setzlichen Unfallversicherung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. A. Otten 
Schulleiter 

 


